
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Deutsche Bildungsdirektion 

Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen 

 

Direzione Istruzione e Formazione tedesca 

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado in lingua tedesca 

 

 

Amba-Alagi-Straße 10  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 75 10  Fax 0471 41 75 19 

http://www.provinz.bz.it/schulamt/ 
ld.schule@pec.prov.bz.it 

ld.schule@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

via Amba Alagi 10  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 75 10  Fax 0471 41 75 19 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica-tedesca/ 
ld.schule@pec.prov.bz.it 
ld.schule@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  An die Direktionen 
der Grundschulsprengel 
der Schulsprengel 
der Mittel- und Oberschulen 
der Berufsschulen 

 

  
Bozen, 10.11.2021  

  
Bearbeitet von: 

Kathrin Psenner 
Tel. 0471 417533 

kathrin.psenner@provinz.bz.it 

 

 

 

 

 

Mitteilung 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

bezugnehmend auf das beiliegende Schreiben der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht vom 2. 

November 2021 teile ich Ihnen Folgendes mit: 

 

Bekanntlich wurde das Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, abgeändert, indem 

neue Bestimmungen zum Elternunterricht eingefügt wurden. In Anlehnung an diese Neuerungen ersucht die 

Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht die Führungskräfte der Schulen zu folgenden Mitteilungen: 

 

1. Wie von Artikel 1 Absatz 6/ter.1. des Landesgesetzes Nr. 5/2008 vorgesehen, kann die Schulführungskraft 

bzw. eine von ihr beauftragte Lehrperson im Laufe des Schuljahres Unterrichtsbesuche durchführen: Besteht 

ein begründeter Verdacht über die Gefährdung des Schul- und Bildungsrechts des oder der Minderjährigen, 

so leitet die Schulführungskraft jene Schritte in die Wege, die laut den geltenden Bestimmungen bei einer 

Verletzung der Schul- und Bildungspflicht vorgesehen sind. 

 

Diesbezüglich werden die Führungskräfte der Schulen von der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht dazu 

ersucht, von der vorgesehenen Kontrollmöglichkeit in Form von Unterrichtsbesuchen Gebrauch zu machen. 

Besteht ein begründeter Verdacht darüber, dass die Ausübung des Schul- und Bildungsrechts des oder der 

Minderjährigen gefährdet ist, so sollen die Führungskräfte der Schulen unverzüglich eine entsprechende 

Meldung an die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht tätigen. 

 

2. Zudem werden die Schulführungskräfte im genannten Schreiben dazu aufgefordert, auch unabhängig von 

den Unterrichtsbesuchen in jenen Fällen unverzüglich eine Meldung an die Staatsanwaltschaft beim 

Jugendgericht zu tätigen, in denen sie darüber in Kenntnis gelangen, dass sich Minderjährige im 

Elternunterricht in Situationen befinden, die sich zum Nachteil der Minderjährigen auswirken. Im Schreiben 

der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht sind hierfür einige Beispiele aufgelistet, wie u.a. die mangelnden 

Fachkenntnisse jener Personen, die den Elternunterricht erteilen oder die Tatsache, dass die Minderjährigen 

die Eignungsprüfung nicht ablegen. 

 

Davon unbeschadet bleibt die Vorgehensweise bei Schulabbrüchen laut Drop-out-Protokoll sowie jene, die 

zur Aufsicht über den Schulbesuch vorgesehen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Landesschuldirektorin 

Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

Anlage: Schreiben der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht 
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